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Niederschrift 
zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz und 

Bauleitplanung, Kleingarten der Gemeinde Heidgraben 

 Sitzungstermin: Mittwoch, den 17.09.2008 

 Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 

 Sitzungsende:  Uhr 

 Ort, Raum: Gemeindezentrum Heidgraben, Uetersener Straße 8 - 
Sitzungszimmer - 

Anwesend sind: 
 
Bürgermeister 
Herr Udo Tesch SPD Vertretung für Christian 

Bauerfeld 
 

Stimmberechtigte Mitglieder 
Herr Frank Büchner SPD   
Herr Dirk Freese CDU stv. Vors.  
Herr Hans-Jürgen Isensee SPD   
Herr Holger Kleinwort CDU   
Herr Karl-Heinz Kröplin SPD   
Herr Frank Schulz SPD   
Herr Frank Tesch SPD Vors.  

Außerdem anwesend 
Herr Rainer Dieck CDU Vertretung für Karsten 

Wende 
 

Frau Bettina Homeyer CDU   

Protokollführer/-in 
Herr Renz,Sascha  Protokollführer  
Frau Elisabeth Stumpenhagen    
 
 

Entschuldigt fehlen: 
 
Stimmberechtigte Mitglieder 
Herr Christian Bauerfeld SPD   
Herr Karsten Wende CDU   
 
 
Die heutige Sitzung wurde durch schriftliche Ladung vom 29.08.2008 einberufen. Der Vorsit-
zende stellt fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einberufung keine Einwendungen erhoben 
werden. 
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Der Ausschuss für Umweltschutz, Bauleitplanung und Kleingartenverein der Gemeinde 
Heidgraben ist beschlussfähig. 
 
Die Sitzung ist öffentlich. Zu Punkt 8 der Tagesordnung wird die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen. 
Die Tagesordnung laut Einladung wird gebilligt. 
 
       
 
Daraus ergibt sich folgende Tagesordnung:  
  

Tagesordnung: 

 1.  Entwurf des Landesentwicklungsplanes Schleswig- Holstein 2010 - 2025 
hier: Anhörungs- und Beteiligungsverfahren gem. § 7 Abs. 1 Landesplanungsgesetz 
Vorlage: 032/2008/HD/BV/2 

  
 2.  Aktiv-Region - Meldung von weiteren Maßnahmen 
  
 3.  8. Änderung des F-Planes - Umweltverträglichkeitsgutachten 
  
 3.1.  B-Plan 15 
  
 4.  Antrag von Thorsten Hermer auf Aufnahme der Hoffläche als WA-Gebiet 
  
 5.  Anträge auf Dispense für Bauvorhaben in B-Plänen 
  
 6.  Mitteilungen des Bürgermeisters 
  
 6.1.  Aktiv Region 
  
 6.2.  Klimaschutzkonferenz 
  
 6.3.  VO zur Bekämpfung von Rattenbefall 
  
 6.4.  Geänderte Zeiten Müllabfuhr 
  
 7.  Einwohnerfragestunde 
  
 7.1.  Spielplatz Rue de Challes 
  
 
 

Protokoll: 

zu 1 Entwurf des Landesentwicklungsplanes Schleswig- Holstein 2010 - 2025 
hier: Anhörungs- und Beteiligungsverfahren gem. § 7 Abs. 1 Landespla-
nungsgesetz 
Vorlage: 032/2008/HD/BV/2 
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Nachdem Herr Bürgermeister Tesch eine kurze Erläuterung zum Raumord-
nungssplan gegeben hat, spricht er über den Landesentwicklungsplan. Er erläutert 
die Zielrichtung des Landes die in der bisherigen Achsentheorie nicht aufgegeben 
werden soll. Hinzu kommen neue Siedlungsachsen entlang der Autobahnen A 7, A 
23 und A 24. Die bisherige Lage der Gemeinde Heidgraben beschreibt Herr Tesch 
mit dem Achsenraum Hamburg – Elmshorn, in dem das gesamte Gemeindegebiet 
eingeschlossen und der Schwerpunkt der Entwicklung die Wohnbebauung ist. Er 
befürchtet, dass durch den LEP dieser Achsenraum zerbricht und die Wohnbebau-
ung deutlich reduziert wird. Dies würde den Stillstand in der Entwicklung der 
Gemeinde bedeuten. Herr Tesch wird sich künftig für den Verbleib des Achsen-
raumes einsetzen. 
Nach einer regen Diskussion der Ausschussmitglieder wird folgender Beschluss 
gefasst:     
 

 Beschluss: 
Die Stellungnahme zum Entwurf des Landesentwicklungsplanes ist für alle amt-
sangehörigen Gemeinden einheitlich, ggfs. mit gemeindespezifischen Ergänzun-
gen, zu fassen. Folgende Forderungen sind über den Kreis Pinneberg an das In-
nenministerium zu formulieren:  
 
Forderung Nr. 1: Der LEP ist durchgängig zu überarbeiten und von vielem 
Ballast zu befreien, so dass er im Seitenumfang ganz erheblich gekürzt wird. 
 
Aufgrund der besonderen Bedeutung des LEP für alle Kommunen (zu erwartende 
erhebliche Beschneidung der kommunalen Planungshoheit) wird es nicht als aus-
reichend angesehen, wenn sich Landtagsausschüsse mit dem Inhalt beschäftigen 
und eine Aussprache im Landtag zu diesem Thema stattfindet, während ein Kabi-
nettsbeschluss für die Inkraftsetzung des möglicherweise geänderten Entwurfs 
ausreicht. 
Darüber hinaus dringt die Landesplanung in Kernbereiche der Daseinsvorsorge ein 
(Bildung, Kinder, Jugend, Familien, etc). Leitbilder zur Daseinsvorsorge machen 
wegen der politischen Bedeutung eine intensive Befassung des Landtages erfor-
derlich. 
Forderung Nr. 2: Der Landtag möge über den LEP und die Stellungnahmen 
hierzu endgültig beraten und entscheiden. 
 
 
Der LEP enthält in einem nicht vertretbaren Maß Entwicklungsansätze zugunsten 
der Städte und zentralen Orte. Damit geht eine zum Teil dramatische Einschrän-
kung (bis hin zur Streichung) der Entwicklungsmöglichkeiten in den eher ländlich 
geprägten und nicht zentralen Orten einher. Daraus ergibt sich, dass unseren Ge-
meinden faire Entwicklungschancen genommen werden und dass eine Kooperati-
on im kommunalen Bereich nicht mehr „auf gleicher Augenhöhe“ möglich ist. 
Andererseits schwächt die geplante erhebliche Reduzierung der Entwicklungs-
möglichkeiten die Auslastung der kommunalen Einrichtungen, die in den vergan-
genen Jahrzehnten mit hohen Investitionen geschaffen worden sind (Schulen, 
Sporthallen, Jugendzentren, Kindertagesstätten usw.). Schlimmstenfalls können so 
genannte Investitionsruinen entstehen. 
Der viel zu enge Siedlungsrahmen beseitigt die Planungshoheit in vielen Gemein-
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den nahezu vollständig und ist daher insgesamt verfassungswidrig. 
Forderung Nr. 3: Die Gemeinden ohne zentralörtlichen Charakter müssen 
sich mit einem Höchstmaß an Eigenverantwortung auch in Zukunft mit Hilfe 
einer bedarfsgerechten Planung weiter entwickeln können. Dies gilt insbe-
sondere für Gemeinden innerhalb der Metropolregion Hamburg. 
Forderung Nr. 4: Erhalt der Kommunalen Planungshoheit 
 
 
Der Siedlungsentwicklungsrahmen soll lt. LEP in den Ordnungsräumen - dazu 
zählen alle 7 Gemeinden des Amtes Moorrege - innerhalb der Laufzeit des LEP 
(also bis 2025) auf 13 % begrenzt werden. Grundlage für die Berechnung der pro-
zentualen Steigerung ist die Zahl der am 31. 12. 2006 vorhandenen Wohneinhei-
ten. Mit Runderlass des Innenministers vom 27. 11. 2007 ist quasi eine „Verände-
rungssperre“ verhängt worden, so dass der im Landesraumordnungsplan festgeleg-
te Entwicklungsrahmen (1995 – 2010) in einem rechtwidrigen Umfang angetastet 
wurde. Kommunen, die darauf vertraut haben (und darauf vertrauen mussten!), 
dass der Landesraumordnungsplan bis 2010 gelten wird, und ihre Planungen in der 
Weise fortgesetzt haben, dass 2007 und 2008 neue Wohneinheiten entstanden sind 
und weiterhin entstehen, werden jetzt für dieses Vertrauen dadurch bestraft, dass 
die rechtmäßig geschaffenen Wohneinheiten auf den neuen Entwicklungsrahmen  
(+ 13 % bis 2025) voll angerechnet werden. 
Der LEP sieht in Ziffer 6.5.2 Abs. 3 vor, dass die Realisierung von Flächen sowie 
der Bau von Wohnungen angemessen über den Planungszeitraum verteilt werden. 
Diese Forderung ist insbesondere in kleineren Gemeinden, die in oft sehr großen 
Abständen neue Baugebiete ausweisen, illusorisch. Wenn sich die in der Regel 
einmalige Chance ergibt, ein neues Baugebiet zu entwickeln, muss dies innerhalb 
der gesetzten Grenzen für den gesamten Entwicklungszeitraum möglich sein. 
Andererseits könnte insbesondere in kleineren Gemeinden auch die Situation ent-
stehen, dass der zugebilligte Siedlungsentwicklungsrahmen nicht ausgeschöpft 
wird, weil innerhalb des Geltungszeitraumes keine geeigneten Flächen zur Verfü-
gung stehen. In solchen Fällen sollte die Bildung von „Siedlungsentwicklungsge-
meinschaften auf Amtsebene“ angedacht werden, damit andere Gemeinden inner-
halb eines Amtes davon profitieren können, wenn eine Gemeinde ihren Siedlungs-
entwicklungsrahmen nicht ausschöpfen kann. 
Forderung Nr. 5: Die vom Innenministerium mit Erlass vom 27. 11. 2007  
ausgesprochene Veränderungssperre ist unverzüglich wieder aufzuheben. 
Forderung Nr. 6 : Die Stichtagsregelung für den Siedlungsentwicklungsrah-
men ist in der Weise zu modifizieren, dass ein neuer Stichtag für die Zeit 
nach Ablauf  der Geltungsdauer des Landesraumordnungsplanes gewählt 
wird (z. B. 1. 1. 2011). 
Forderung Nr. 7 : Die Festsetzung in Ziffer 6.5.2 Abs. 3 Buchstaben G + B 
(gleichmäßige Verteilung von Wohnungsbauvorhaben auf den gesamten Pla-
nungszeitraum) ist ersatzlos zu streichen. 
Forderung Nr. 8 : Gemeinden innerhalb eines Amtes können Siedlungsent-
wicklungsgemeinschaften bilden, damit eine nicht ausgeschöpfte Entwicklung 
in einer Gemeinde auf eine oder mehrere Gemeinden innerhalb desselben 
Amtes übertragen werden kann. 
 
 
Neue Instrumente, mehr ortsnahe Entscheidungen und mehr Flexibilität sind er-
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forderlich um auf die regionalen Entwicklungen eingehen zu können. 
Die Probleme insbesondere bei Orten außerhalb der Achse, die trotzdem von Ver-
kehr und Siedlungsdruck betroffen sind und weder zentralörtliche Mittel, noch 
Einkommenssteueranteile erhalten, noch Entwicklungsmöglichkeiten haben, fin-
den im LEP keine Berücksichtigung.  
Insbesondere ist in der Metropolregion Hamburg auf die bestehende Nachfrage 
nach Gewerbe- und Wohnbauflächen gerade in verkehrsgünstig gelegenen Gebie-
ten einzugehen.  
Der Vorschlag der Landesverbände vom 07.03.2000 ist daher zugrunde zu legen. 
Durch die geforderte Zusammensetzung durch die jeweiligen Kreise und kreisfrei-
en Städte und angemessener Vertretung der kreisangehörigen Gemeinden wird 
sichergestellt, dass die unterschiedlichen und regionalen Interessen im Regional-
plan Berücksichtigung finden. 
Forderung Nr. 9: Keine Außer- Kraft- Setzung der planerischen Funktion 
des  
Regionalplanes. 
Forderung Nr. 10: Kommunalisierung der Regionalplanung u.a. 
a)  Ermächtigung zur Festlegung der Siedlungsrahmen, ohne  
  Genehmigungsvorbehalt der Landesplanungsbehörde. 
b) Vorgaben für die Verteilung von Entwicklungsflächen 
c)  Überprüfung des Verlaufes der Siedlungsachsen und  
  Landesentwicklungsachsen durch die Regionalplanung 
 
 
In Zeiten schnellen Wachstums ist ein starrer, landesweit einheitlicher Siedlungs-
rahmen nicht mehr sachgerecht und benachteiligt in der vorgeschlagenen Form 
den ländlichen Bereich unangemessen. 
Forderung Nr. 11: Kein landeseinheitlicher zentraler Siedlungsrahmen auf 
20 Jahre. 
 
 
 
Durch den gesamten LEP zieht sich die Unterordnung der Interessen der nicht 
zentralörtlich eingestuften Gemeinden unter die Interessen der zentralen Orte und 
Städte. Gemeinden in Stadt-Umland-Beziehungen sollen künftig von der tatsächli-
chen Entwicklung in der so genannten Kernstadt abhängig werden. Dies wird in 
entsprechenden Vereinbarungen festgeschrieben werden und wird auch für Ver-
flechtungsbereiche von zentralen Orten mit den Gemeinden im Einzugsbereich 
gelten. Die Landesplanung nimmt einseitig die Position der Ober- und Mittelzent-
ren ein. Dies ist ein schwerer Abwägungsfehler, der sich auf viele Planfestlegun-
gen auswirkt. . 
Neue Impulse und Ideen der Planungsdiskussion fehlen. Die örtlich unterschiedli-
chen  Belange werden nicht berücksichtigt. 
Diese äußerst einseitige Ausrichtung kann nur als Missachtung der bisherigen 
sorgfältigen Planungen in den kleineren Gemeinden verstanden werden. Vielmehr 
haben viele Umlandgemeinden von zentralen Orten/Städten häufig den Siedlungs-
druck der Städte, den diese manchmal nicht oder nicht zeitnah befriedigen konn-
ten, aufgefangen. Die Beiträge der Umlandgemeinden für die Entwicklung, u.a. 
durch das Auffangen des Siedlungsdruckes der Kernstädte, und die Lebensqualität 
in den Regionen finden im LEP keine Berücksichtigung. 
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Durch den LEP wird der neue, missverständliche Fachausdruck „Stadtregion“ 
eingeführt. Der bisherige, relativ neutrale Begriff „Gebietsentwicklungsplanung“ 
(Landesraumordnungsplan) wird durch den Begriff „Stadt-Umland-Konzept“ er-
setzt. Durch diese einseitige Ausrichtung auf die Interessen der Städte wird eine 
Begegnung einer Stadt und der sie umgebenden Gemeinden „auf gleicher Augen-
höhe“ zunichte gemacht. Man hat es dann nicht mehr mit vollkommen gleichbe-
rechtigten und gleichwertigen Partnern zu tun.  
Der LEP schränkt die Entwicklung von Gewerbe und Dienstleistungen außerhalb 
der zentralen Orte ein.  
Die Entwicklung ortsansässiger Betriebe auch über den örtlichen Bedarf hinaus ist 
zu ermöglichen. 
Möglichkeiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen auch außerhalb zentraler Orte 
sind aufzunehmen. Hierbei ist auch eine Überarbeitung der komplizierten Flä-
chenvorsorge für Gewerbe und Dienstleistungen zwingend erforderlich. 
Der LEP vernachlässigt die Belange der Menschen und der Wirtschaft in den länd-
lichen Gemeinden und zentralen Orten und schwächt damit die Chancen des Lan-
des im Wettbewerb insgesamt.  
Forderung Nr. 12: Stärkung des ländlichen Raumes 
Forderung Nr. 13: Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglichen und Erhalt 
vorhandener Betriebe sichern. 
Forderung Nr. 14: Der LEP ist hinsichtlich der Festlegungen für Stadt-
Umland-Bereiche und des Verhältnisses zwischen zentralen Orten und den 
sie umgebenden Gemeinden umfassend zugunsten der nicht zentralen Orte 
zu überarbeiten. Dabei ist insbesondere auf die geforderte Unterordnung der 
Interessen der nicht zentralen Orte unter die Interessen der zentralen Orte zu 
verzichten. Zu verfolgen wäre vielmehr die Einführung von „Siedlungsbünd-
nissen unter gleichberechtigten Partnern“ für die Verflechtungsräume, wobei 
für solche Bündnisse ein von jedem Partner einzufordernder Einigungszwang 
gelten soll. 
Forderung Nr. 15: Auf die Einführung der neuen Begriffe „Stadtregion“ und 
„Stadt-Umland-Problematik“ ist zu verzichten. 
 
 
Tourismus/Naherholung sind für einige Gemeinden im Amt Moorrege sehr wich-
tige Handlungsfelder, wobei der Tagestourismus eine immer größere Rolle spielt. 
Dies ist auch bei der Erstellung der integrierten Entwicklungsstrategie für die Ak-
tivRegion Pinneberger  Marsch & Geest e. V. berücksichtigt worden. Andererseits 
kommt der Tagestourismus praktisch nicht im LEP vor. Die einsichtige Ausrich-
tung zugunsten des „Übernachtungs-Tourismusses“ ist nicht hinnehmbar. 
Forderung Nr. 16: In der Metropolregion Hamburg hat der Tagestourismus 
eine herausragende Bedeutung eingenommen. Dies muss im LEP in geeigne-
ter Form seinen Niederschlag finden. 
 
 
Im Kartenentwurf zum LEP sind die Verdichtungsräume in Schleswig-Holstein 
aufgeführt, die innerhalb der Oberzentren und entlang der Siedlungsachsen liegen. 
Im textl. Entwurf sind mit dieser Raumkategorie jedoch keinerlei Regelungen ver-
bunden. Zur besseren Verständlichkeit des gesamten Planwerkes sollte eine Erläu-
terung nachgeholt werden bzw. auf die kartographische Darstellung verzichtet 
werden. 
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Eine kartographische Darstellung über die prognostizierte Einwohnerentwicklung 
in den Kreisen ist aufgrund der regionalen Unterschiede, dem Kapitel  (Seite 20ff) 
hinzuzufügen. 
Forderung Nr. 17: Ergänzung der Kartographischen Darstellung 
 
Zusatz zur Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt „Alle planerischen 
Wohnfunktionen und planerischen Gewerbe- und Dienstleistungsfunktionen 
in den Regionalplänen treten ab sofort außer Kraft“ Unterpunkt c) : Das 
Gemeindegebiet wurde in die Achsenplanung Hamburg – Elmshorn aufgenom-
men. 
 
Eine abschließende Beschlussfassung der Gemeindevertretung ist nicht erforder-
lich. 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 

  
  
zu 2 Aktiv-Region - Meldung von weiteren Maßnahmen 
  

Der Vorsitzende Herr F.Tesch stellt die für die Aktiv Region zu meldenden Maß-
nahmen vor. Diese sind: 

- Freibad Glinde 
- Fuß- und Radweg 
- Regionales Jugendzentrum 
- Sport- und Freizeitzentrum 
- Markttreff 

      
 

 Beschluss: 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 
 

  
  
zu 3 8. Änderung des F-Planes - Umweltverträglichkeitsgutachten 
  

Herr Bürgermeister Tesch berichtet, dass Frau Zumholz momentan mit der Erstel-
lung des Umweltverträglichkeitsgutachtens beschäftigt ist. Weiterhin erläutert er, 
dass für alle befestigten Flächen Ausgleichsmaßnahmen erfolgen müssen.  
 

 Beschluss: 
Frau Zumholz wird beauftragt das Umweltverträglichkeitsgutachten für die 8. Än-
derung des F-Planes zu erstellen. Der Bürgermeister wird ermächtigt den Auftrag 
zu erteilen und das Verfahren weiter voran zu treiben. 
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 Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 

  
  
zu 3.1 B-Plan 15 
  

Herr Bürgermeister Tesch erläutert in einem kurzen Sachstandsbericht, dass für 
eine Durchführung des B- Plan Verfahren Nr. 15 das Gutachten von Frau Zumholz 
benötigt wird. Das B-Plan Verfahren wird parallel mit dem Verfahren 8. Änderung 
des FNP´s durchgeführt.  
 

 Beschluss: 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 
 

  
  
zu 4 Antrag von Thorsten Hermer auf Aufnahme der Hoffläche als WA-Gebiet 
  

Herr Bürgermeister Tesch erläutert die Notwendigkeit der Aussiedlung des Milch-
fuhrbetriebes. Der Betrieb liegt in einem Wohngebiet und die Nachbarschaft wird 
durch den Lärm des LKW – Verkehrs belästigt. Es ist beabsichtigt den Betrieb 
nach Horst zu verlagern. Die jetzige Hofstelle ist zu überplanen um sie einer Be-
bauung zuführen zu können.  
 

 Beschluss: 
Der Ausschuss beschließt / die Gemeindevertretung beschließt die Aufstellung 
eines B – Planes im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Bau Gesetzbuch zur 
Überplanung des Betriebsgeländes.  
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 

  
  
zu 5 Anträge auf Dispense für Bauvorhaben in B-Plänen 
  

Es liegen keine Anträge auf Dispense vor.  
 

 Beschluss: 
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 Abstimmungsergebnis: 
 
 

  
  
zu 6 Mitteilungen des Bürgermeisters 
  

     
 

 Beschluss: 
 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 

  
  
zu 6.1 Aktiv Region 
  

Der Beirat für die Aktiv Region tagt am 23.09.2008 im Rathaus Uetersen. Ein 
erster Infobrief wurde gefertigt. Dieser ist als Anlage dem Protokoll beigefügt.      
 

 Beschluss: 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 
 

  
  
zu 6.2 Klimaschutzkonferenz 
  

Am Montag, den 15.09.2008 fand beim Kreis Pinneberg eine Konferenz bezüglich 
des Klimaschutzes mit dem Thema Reduzierung von Co² Ausstoß statt. Für die 
Gemeinde Heidgraben stehen  die öffentlichen Gebäude dabei im Vordergrund.     
 

 Beschluss: 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 
 

  
  
zu 6.3 VO zur Bekämpfung von Rattenbefall 
  

Es liegt ein Entwurf einer Verordnung für die Bekämpfung von Rattenbefall vor. 
Der Entwurf ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. Die Gemeinde ist aufgefor-
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dert eine Stellungnahme zu diesem Thema bis zum 02.10.2008 abzugeben.      
 

 Beschluss: 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 
 

  
  
zu 6.4 Geänderte Zeiten Müllabfuhr 
  

Die Abfuhr der Müllsäcke soll zukünftig in 2 Schichten (alle 14 Tage) erfolgen. 
Nach kurzer Diskussion der Mitglieder besteht Einigkeit, dass die Abfuhrzeit auf 
21.30 Uhr begrenzt wird.  
 

 Beschluss: 
Die Gemeinde Heidgraben stimmt der Abfuhr von Müllsäcken in 2 Schichten, mit 
der Auflage, den Betrieb um 21.30 Uhr einzustellen, zu. Die geänderten Schichten 
sind auf Probe, bis zum 31.12.2009, auszuführen. Nach dem 31.12.2009 ist die 
Gemeinde für eine Fortführung anzuhören / zu beteiligen. 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 

  
  
zu 7 Einwohnerfragestunde 
  

       
 

 Beschluss: 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 
 

  
  
zu 7.1 Spielplatz Rue de Challes 
  

Aus den Reihen der Anwohner wurde ein Sachstandsbericht zum Spielplatz Rue 
de Challes gefordert. Herr Bürgermeister Tesch berichtet, dass der Bau des Spiel-
platzes abgeschlossen ist und angenommen wird.        
    
 

 Beschluss: 
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 Abstimmungsergebnis: 

 
 

  
  
 
 

Für die Richtigkeit: 

Datum: 21. Oktober 2008 

 

 
   
Frank Tesch  Renz,Sascha Elisabeth 

Stumpenhagen 
 


